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tikanten genannt) in Betrieben und Einrichtungen der 
Deutschen Demokratischen Republik (nachfolgend Aus
bildungsstätten genannt) auf der Grundlage zwischen
staatlicher Abkommen und Vereinbarungen erfoigt 
im Prinzip für die Entsendeländer kostenlos. 
Die Ausbildungskosten sind den Ausbildungsstätten 
durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeut
schen Handel (MAI) aus dem Staatshaushalt zu erstat
ten. Im Rahmen der Planabrechnung sind die Ausbil
dungskosten abzurechnen.

(2) Ausbildungskosten für Berufspraktikanten, deren 
Qualifizierung in der Deutschen Demokratischen Repu
blik auf Grund von Vereinbarungen nichtstaatlicher Or
ganisationen erfolgt, sind von den einladenden Orga
nisationen zu tragen.

(3) Ausbildungskosten von Berufspraktikanten, die 
auf Grund von Einzelbewerbungen eine Qualifizierung 
erhalten, sind durch die Bewerber selbst zu tragen.

(4) Das MAI entscheidet in Ausnahmefällen nach Ab
stimmung mit dem Ministerium für Auswärtige Ange
legenheiten über Anträge der in den Absätzen 2 und 3 
genannten Organisationen und Personen über die teil
weise oder vollständige Übernahme der Ausbildungs
kosten durch das MAI und informiert die für die Aus
bildung zuständigen Organe.

(5) Die Ausbildungsstätten erhalten für die Dauer der 
vereinbarten Qualifizierung, unter Berücksichtigung der 
produktiven Leistungen, als Ausbildungskosten monat
lich 300 MDN für jeden Berufspraktikanten erstattet.

(6) Mit den im § I Abs. 5 genannten Mitteln sind alle 
Kosten zu bestreiten, die bei der Ausbildung entstehen. 
Dazu gehören insbesondere:

a) Lohn und Gehaltskosten der Lehrkräfte für den 
theoretischen und praktischen Unterricht,

b) Kosten des zusätzlichen fachgebundenen Deutsch
unterrichts für die der sprachlichen Vorbereitung 
folgenden 3 Monate (4 Stunden wöchentlich),

c) Kosten für notwendige kurzfristige Speziallehr
gänge (z. B. Schweißerlehrgänge) und Prüfungsge
bühren,

d) Kosten für Reisen der Berufspraktikanten inner
halb der Deutschen Demokratischen Republik, so
fern diese zur Erfüllung des vereinbarten Ausbil
dungsprogramms unbedingt erforderlich sind, im 
Rahmen der geltenden Bestimmungen über die 
Reisekostenvergütung,
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e) sonstige Kosten der theoretischen und praktischen 

Unterweisung der Berufspraktikanten,

f) Kosten, die im § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 1 
dieser Anordnung geregelt werden.

(7) Eventuell entstehende Dolmetscherkosten werden 
den Ausbildungsstätten nicht erstattet.

§ 2

Lebenshaltungskosten
(1) Sofern sich die Deutsche Demokratische Republik 

in den zwischenstaatlichen Abkommen und Vereinba
rungen zur Übernahme der Lebenshaltungskosten der 
Berufspraktikanten für die Zeit ihrer Qualififierung in

der Deutschen Demokratischen Republik verpflichtet 
hat, werden den Berufspraktikanten folgende Zuwen
dungen (nachfolgend Stipendien genannt) gewährt:

a) Berufspraktikanten mit Promotion
monatlich 550,— MDN,

b) Berufspraktikanten
mit abgeschlossener Hochschulbildung 
monatlich 450,— MDN,

c) Berufspraktikanten
mit abgeschlossener Fachschulbildung 
monatlich 375,— MDN,

d) Berufspraktikanten mit beruflicher
Vorbildung monatlich 300,— MDN,

e) Berufspraktikanten ohne berufliche
Vorbildung monatlich 250,— MDN.

Zuschläge für den Unterhalt von Familienangehörigen 
der Berufspraktikanten werden nicht gewährt. Die 
Stipendien unterliegen nicht der Lohnsteuer. Sie sind 
auch für die Zeit des vereinbarten Erholungsurlaubs 
in voller Höhe zu zahlen. Unbegründete Fehlzeiten sind 
anteilmäßig abzusetzen. Den Ausbildungsstätten sind 
die verauslagten Beträge durch das MAI aus dem 
Staatshaushalt zu erstatten. Werden den unter § 1 
Abs. 2 genannten Berufspraktikanten Stipendien ge
währt, sind diese durch die zuständigen nichtstaatlichen 
Organisationen zu erstatten.

(2) Neben den im § 2 Abs. 1 genannten Stipendien 
können den Berufspraktikanten für qualifizierte Ar
beiten und besondere Leistungen bei der Erfüllung be
trieblicher Aufgaben aus den planmäßigen Lohnfonds 
bzw. aus den Prämienfonds der Ausbildungsstätten zu
sätzliche Zuwendungen gezahlt werden, die nach den 
gesetzlichen Bestimmungen zu versteuern sind.

(3) Aus den Mitteln der Stipendien und zusätzlichen 
Zuwendungen haben die Berufspraktikanten alle Ko
sten für Ernährung, Bekleidung, Wohnunterkunft, Pri
vat- und Ferienreisen sowie für alle Dinge des persön
lichen Bedarfs zu bestreiten. Sofern die Kosten für 
Wohnunterkünfte 10 % der Stipendien und Zuwendun
gen übersteigen, sind die Differenzbeträge von den Aus
bildungsstätten zu tragen.

(4) Bei Bedürftigkeit erhalten Berufspraktikanten aus 
tropischen und subtropischen Ländern, die mindestens 
eine einjährige Ausbildung erhalten, eine einmalige Ein
kleidungsbeihilfe in Höhe bis zu 300 MDN. Die Einklei
dungsbeihilfe ist von der Ausbildungsstätte zu gewäh
ren, in der sich die Berufspraktikanten während der 
2 Monate befinden, die dem Tag der Einreise in die 
Deutsche Demokratische Republik folgen. Die Mittel 
werden den Ausbildungsstätten, unter Beachtung des 
§ 6 Abs. 3, durch das MAI aus dem Staatshaushalt zu-' 
rückerstattet. Bei den unter § 1 Abs. 2 genannten Be
rufspraktikanten erfolgt die Erstattung durch die zu
ständigen nichtstaatlichen Organisationen.

(5) Es ist nicht erlaubt, Stipendien und zusätzliche 
Zuwendungen oder Teile davon in ausländische Wäh
rungen zu transferieren.

§3
Reisekosten

(1) Die Reisekosten der Berufspraktikanten vom Hei
matland in die Deutsche Demokratische Republik und 
zurück werden in der Regel nicht von der Deutschen 
Demokratischen Republik getragen.


